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1. (1)Technische Spezifikationen müssen allen Bewerbern und Bietern den gleichen Zugang zum Vergabeverfahren

gewähren und dürfen den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindern.

2. (2)Unbeschadet verbindlich festgelegter, unionsrechtskonformer nationaler technischer Vorschriften sind

technische Spezifikationen auf eine der folgenden Arten festzulegen:

1. 1.unter Beachtung nachstehender Rangfolge:

1. a)nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

2. b)europäische technische Bewertungen,

3. c)gemeinsame technische Spezifikationen,

4. d)internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den europäischen

Normungsgremien erarbeitet wurden, oder

5. e)falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische Zulassungen

oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, Berechnung und Ausführung von

Bauleistungen und den Einsatz von Waren,

wobei jede Bezugnahme ausnahmslos mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen ist, oder

2. 2.in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, oder

3. 3.in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß Z 2 unter Bezugnahme auf technische

Spezifikationen gemäß Z 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- oder

Funktionsanforderungen, oder

4. 4.unter Bezugnahme auf technische Spezifikationen gemäß Z 1 hinsichtlich bestimmter Merkmale und unter

Bezugnahme auf Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß Z 2 hinsichtlich anderer Merkmale.

3. (3)Werden technische Spezifikationen gemäß Abs. 2 Z 1 festgelegt, so darf der Sektorenauftraggeber ein Angebot

nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotene Leistung entspräche nicht den von ihm herangezogenen

Spezifikationen, sofern der Bieter mit geeigneten Mitteln in seinem Angebot nachweist, dass die von ihm

vorgeschlagene Lösung den Anforderungen der technischen Spezifikationen, auf die Bezug genommen wurde,

gleichermaßen entspricht. Als geeignete Mittel gelten insbesondere die Nachweise gemäß § 277.

4. (4)Werden technische Spezifikationen gemäß Abs. 2 Z 2 festgelegt, so darf der Sektorenauftraggeber ein Angebot,

das einer nationalen Norm, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, einer europäischen technischen

Bewertung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem technischen

Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht ablehnen, wenn

diese Spezifikationen die von ihm geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter

muss in seinem Angebot mit geeigneten Mitteln nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Leistung

den Leistungs- und Funktionsanforderungen des Sektorenauftraggebers entspricht. Als geeignete Mittel gelten

insbesondere die Nachweise gemäß § 277.

5. (5)Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen Spezifikationen nicht auf

eine bestimmte Herstellung oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten

Unternehmer bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen charakterisiert, oder auf Marken, Patente, Typen,

einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte

Unternehmer oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch

ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allgemein verständlich

beschrieben werden kann. Sie sind ausnahmslos mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.

6. (6)Erfolgt ausnahmsweise die Ausschreibung eines bestimmten Erzeugnisses mit dem Zusatz „oder gleichwertig“,

sind in freien Zeilen (Bieterlücken) des Leistungsverzeichnisses nach der entsprechenden Position vom Bieter

Angaben über Fabrikat und Type der von ihm gewählten gleichwertigen Produkte und, sofern gefordert, sonstige

diese Produkte betreffende Angaben zu verlangen. Die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung der

Gleichwertigkeit sind in der Leistungsbeschreibung anzugeben.

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999

https://www.jusline.at/gesetz/bvergg_2018/paragraf/277
https://www.jusline.at/gesetz/bvergg_2018/paragraf/277


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 274 BVergG 2018 Technische Spezifikationen
	BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018


